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Richtlinie zur Vergabe städ-
tischer Baugrundstücke 
 
vom 09.07.1998, zuletzt geändert am 25. Sep-
tember 2014 
 
Baugrundstücke können von Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, erworben wer-
den. Bei Erwerbern, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, beginnt die Bewerbungszeit 
erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres zu lau-
fen. 
 
1. Kinder von Bewerbern werden bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres berücksichtigt. 
2. Für die einzelnen Baugebiete wird eine Be-

werberliste erstellt. 
3. Vor einer anstehenden Vergabe wird zu ei-

nem Stichtag eine Punktewertung vorge-
nommen und danach aufgrund dieser Punkt-
wertung die Vergabe durchgeführt. Wenn in 
einem Baugebiet mehrere Erschließungsab-
schnitte gebildet werden, wird für jeden auf 
den 1. Erschließungsabschnitt folgenden wei-
teren Erschließungsbereich wieder eine neue 
Bewertung der dann noch vorliegenden Be-
werbungen durchgeführt. 

4. Die Vergabe von Baugrundstücken erfolgt 
durch die Ortsräte aufgrund dieser Richtlinien 
unter Beachtung der allgemeinen Rechts-
grundsätze nach den vom Stadtrat festgeleg-
ten Grundstückspreisen. Verstößt ein Ortsrat 
bei der Vergabeentscheidung gegen die 
Richtlinien oder Rechtsgrundsätze, entschei-
det an seiner Stelle abschließend der Stadt-
rat. Der  Stadtrat kann abweichend beschlie-
ßen, Einzelbaustellen bevorzugt an Personen 
zu vergeben, die ein für die städtische Ent-
wicklung wichtiges Grundstück einbringen 
oder an deren Wohnsitznahme in der Stadt 
Merzig, beispielsweise aufgrund ihrer Leis-
tungen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur 
und Soziales, ein besonderes Interesse be-
steht. 

5. Die Vergabe an private Bewerber hat grund-
sätzlich Vorrang vor der Vergabe an einen 
Bauträger.  

6. Ortsräte haben die Möglichkeit, in wirtschaft-
lich und ökologisch vertretbarem Maße Er-
schließungsabschnitte vorzuschlagen. 

7. Ist eine abschnittsweise Erschließung nicht 
möglich, kann der Ortsrat bis zu 1/3, aber 
maximal      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                     
a) bei Siedlungsschwerpunkten 12 Baugrund- 
      stücke, 
b) bei den nicht Siedlungsschwerpunkten 6 
      Baugrundstücke für eine spätere Vergabe    
      (maximal 5 Jahre) reservieren.  
8. Der jeweilige Baustellenbewerber ist verpflich-

tet, auf der Baustelle innerhalb einer Frist von 
3 Jahren, gerechnet ab dem Tage der notari-
ellen Beurkundung des Kaufvertrages, ein 
Wohngebäude bezugsfertig zu errichten. 

9. Der jeweilige Baustellenerwerber ist verpflich-
tet, das auf dem gekauften Grundstück fertig-
gestellte Wohnhaus auf die Dauer von min-
destens 5 Jahren, gerechnet ab dem Zeit-
punkt der Bezugsfertigkeit, selbst zu bewoh-
nen. 

 
Folgende Punkte werden vergeben: 
 
Punktwertung 
 
1. Wohnort/Arbeit 
a) wohnt/e in Merzig (maximal 10 Jahre   
      anerkannt) 
      pro volles Jahr         1 Punkt 
b) wohnt/e im Stadtteil (maximal 5 Jahre an- 
      erkannt)   
      pro volles Jahr        1 Punkt 
c) arbeitet in Merzig (maximal 3 Jahre an- 
      erkannt)  
      pro volles Jahr        1 Punkt 
d) Bewerbungsdauer (maximal 3 Jahre an- 
      erkannt)   
      pro volles Jahr      2 Punkte 
 
 
2. soziale Gründe 
a) Partner/Partnerin                 5   Punkte 
b) Kinder (pro Kind bis zur Vollendung des 18 

Lebensjahres) 
im Haushalt eines Antragstellers  
wohnend                                           5 Punkte 
nicht im Haushalt eines  
Antragstellers wohnend                    3 Punkte 

c) Behinderung/Pflegebedürftigkeit des/der An- 
       tragsteller/Antragstellerin und deren Kinder  
       (Schwerbehindertenausweis mind. 60 % oder  
       Pflegestufe der Pflegeversicherung  
                                                                5 Punkte 
3. stammt aus Stadtteil                        10 Punkte 
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4. Ehrenamt 
Ist der Antragsteller oder der Partner ehrenamtlich 
in einem Verein oder in einer gemeinnützigen 
Einrichtung innerhalb der Kreisstadt Merzig (Ge-
samtstadt) tätig, können hierfür ebenfalls Punkte  
 
 
vergeben werden. Falls dies zutrifft, ist ein geson-
derter Fragebogen hierzu anzufordern. 
                 3 Punkte  bzw.5 Punkte 
5. Abzüge 
a)  besitzt Eigentumswohnung/en 
     oder Wohnhaus/-häuser  
     je Wohnung                                         5 Punkte 
b)  besitzt unbebaute/s Baugrundstück/e  
      je Grundstück                          15 Punkte 
d) hat bereits städtische/s Baugrundstück/e  
      erworben je Grundstück            20 Punkte 
 
Abzüge gelten auch für Eigentumswohnungen, 
Wohnhäuser oder unbebaute Baugrundstücke 
außerhalb der Stadt Merzig 
 

Bei Paaren/Partnern wird in jedem Fall der jeweils 
höchstmögliche Punktwert berechnet (positiv und 
negativ). Dies erfolgt jedoch nur, wenn der jewei-
lige Partner auch Mitbewerber des Baugrundstü-
ckes wird. Bei Ehepaaren genügt es, wenn ein 
Ehepartner Erwerber des Baugrundstückes wird. 
Die Bewerber bevollmächtigen mit ihrer Unter-
schrift unter dem Fragebogen der Kreisstadt Mer-
zig, alle ihre Grundbücher einzusehen, um diese 
Angaben zu überprüfen und versichern an Eides-
statt, dass die gemachten Erklärungen der  Wahr-
heit entsprechen.  
 
Bei Punktegleichheit ist das Datum des Be-
werbungseingangs für die Reihenfolge der Verga-
be maßgebend.  
 
Merzig, den 25.09.2014 
Der Bürgermeister 
Marcus Hoffeld 
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